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Fachspezifische Bestimmungen zur Gemeinsamen Prüfungsordnung 
für das Masterstudium im Rahmen des 

2-Fächer-Modells an der Ruhr-Universität Bochum 
 

2-Fach-M.A. Slavische Philologie 
 

Zu § 4 Zugangsvoraussetzungen 

(2)  Erforderlich ist der Nachweis von Kompetenzen im Englischen auf dem Niveau B2 des GER 
und in einer weiteren modernen Fremdsprache auf dem Niveau B1 des GER. Die zweite 
Fremdsprache darf nicht Russisch (bei russistischem Schwerpunkt) bzw. Polnisch (bei polo-
nistischem Schwerpunkt) sein. Alternativ werden der Nachweis des Latinums (beziehungs-
weise entsprechender Lateinkenntnisse) oder Graecums (beziehungsweise entsprechender 
Griechischkenntnisse) anerkannt. Der Fremdsprachennachweis ist bis zum Besuch des Mo-
duls Forschendes Lernen A1 zu erbringen. Der Nachweis kann durch das Abiturzeugnis oder 
ein für die gewählte Sprache anerkanntes Sprachzertifikat geführt werden. Alternativ können 
die Englischkenntnisse durch die erfolgreiche Teilnahme am Englischtest des Seminars für 
Slavistik & Lotman-Instituts für russische Kulturstudien nachgewiesen werden. 

 
Zu § 5 Dauer und Umfang des Studiums 

(1)  Das Studium der Slavischen Philologie kann sowohl zum Wintersemester als auch zum 
Sommersemester aufgenommen werden. Je nach dem Stand der Sprachkenntnisse in der 
studierten Schwerpunktsprache kann es bei einem Beginn im Sommersemester zu einer 
Verlängerung der Studiendauer kommen, weil die Sprachkurse Lesen und Konversation II 
(Polnisch) bzw. Hör- und Sprechübung III und Grammatik, Lese- und Schreibübung III 
(Russisch) nur im Wintersemester angeboten werden. 

(2)  und (3) Im Studienfach Slavische Philologie sind folgende Module erfolgreich zu absolvieren: 

 

Für das Studium der Slavischen Philologie mit polonistischem Schwerpunkt: 

 
Modul Inhalt CP 
Pflichtbereich   
Modul A1 
Forschendes Lernen 
 

Oberseminar 
Forschungskolloquium 
Modulabschlussprüfung 

17 

Modul A2 
Aufbaumodul Fremdspra-
chenausbildung II-IV 

Lesen und Konversation II 
Lesen und Konversation III 
Lesen und Konversation IV 
Modulabschlussprüfung 

17 

Wahlpflichtbereich   
Modul B1 
Vertiefungsmodul Lingu-
istik oder Literatur- und 
Kulturwissenschaft & 

Frühe Slavische Kultur- und Sprachgeschichte 
Hauptseminar 
Vorlesung 

16 
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Frühe slavische Kultur- 
und Sprachgeschichte1 
Modul B2 
Kompensationsmodul 
Weitere Slavische Spra-
che2 
 

Grundkurs I & II in einer slavischen Sprache, die 
nicht die Schwerpunktsprache ist3 
Proseminar zu einer slavischen Sprache, die nicht 
die Schwerpunktsprache ist 
Frei wählbare Veranstaltung im Umfang von 3 CP 

17 

 

Für das Studium der Slavischen Philologie mit russistischem Schwerpunkt: 

 
Modul Inhalt CP 
Pflichtbereich   
Modul A1 
Forschendes Lernen 
 

Oberseminar 
Forschungskolloquium 
Modulabschlussprüfung 

17 

Modul A2 
Aufbaumodul Fremdspra-
chenausbildung II-IV 
 

Hör- und Sprechübung III und IV 
Grammatik, Lese- und Schreibübung III und IV 
Russisch für Master I (Essay) 
Russisch für Master II (Wortschatz und Stilistik) 
Modulabschlussprüfung 

17 

Wahlpflichtbereich   
Modul B1 
Vertiefungsmodul Linguis-
tik oder Literatur- und Kul-
turwissenschaft & Frühe 
slavische Kultur- und 
Sprachgeschichte4 

Frühe Slavische Kultur- und Sprachgeschichte 
Hauptseminar 
Vorlesung 

16 

Modul B2 
Kompensationsmodul 
Weitere Slavische Sprache5 
 

Grundkurs I & II in einer slavischen Sprache, die 
nicht die Schwerpunktsprache ist 
Proseminar zu einer slavischen Sprache, die nicht 
die Schwerpunktsprache ist 
Frei wählbare Veranstaltung im Umfang von 3 CP 

17 

 
Zu § 8 Prüfungen, Prüfungsleistungen und Prüfungsformen 

(1)  und (2) In die Fachnote im Studienfach Slavische Philologie gehen die Module A2 bzw. B2 
und B1 mit einer Gewichtung von jeweils 30% und das Modul A1 Forschendes Lernen mit 
einer Gewichtung von 40% ein.  

(6)  Die Erbringung einer Prüfungsleistung in Form einer Gruppenarbeit ist nur im Vertiefungs-
modul nach Absprache mit den Prüfenden zulässig. 

 
1 Hauptseminar und Vorlesung im Modul B1 sind im gewählten Schwerpunktbereich zu absolvieren. 
2 Dieses Modul muss nur von denjenigen Studierenden besucht werden, die vom Aufbaumodul A2 Fremd-
sprachenausbildung II-IV auf Grund von Vorkenntnissen in der Schwerpunktsprache befreit sind. 
3 Wenn Russisch gewählt wird, muss nur der GK I absolviert werden. 
4 Hauptseminar und Vorlesung im Modul B1 sind im gewählten Schwerpunktbereich zu absolvieren. 
5 Dieses Modul muss nur von denjenigen Studierenden besucht werden, die vom Aufbaumodul A2 Fremd-
sprachenausbildung II-IV auf Grund von Vorkenntnissen in der Schwerpunktsprache befreit sind. 
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Zu § 10 Anmeldung und Zugang zu Modulen und Modulprüfungen 

Modul Regelungen zum Besuch der einzelnen Modulteile 
Modul A1 Forschendes Lernen  
Oberseminar Voraussetzung für den Besuch des Oberseminars ist ein mit 

Note abgeschlossenes Hauptseminar im gewählten Spezialisie-
rungsbereich aus dem M. A.-Studium. 

Forschungskolloquium Voraussetzung für den Besuch des Forschungskolloquiums ist 
ein mit Note abgeschlossenes Hauptseminar im gewählten 
Spezialisierungsbereich aus dem M. A.-Studium. Darüber hin-
aus ist eine persönliche Anmeldung erforderlich. 

 
Zu § 20 Masterarbeit 

(5)  Die Begleitveranstaltung (Forschungskolloquium, Modul A1) soll im selben Semester be-
sucht werden, in dem die Bachelorarbeit verfasst wird. Es ist erlaubt, die Veranstaltung mehr-
fach zu besuchen. 

(7)  Die Masterarbeit kann in Absprache mit den Prüfenden auch in russischer, polnischer oder 
in englischer Sprache verfasst werden. 

 


